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Staatszielbestimmungen in der derzeit geltenden schleswig-
holsteinischen Landesverfassung 

 

 

 

 

 
Artikel 5 

Nationale Minderheiten und Volksgruppen 

(1) Das Bekenntnis zu einer nationalen Minderheit ist frei; es entbindet nicht von den allge-
meinen staatsbürgerlichen Pflichten. 

(2) Die kulturelle Eigenständigkeit und die politische Mitwirkung nationaler Minderhei-
ten und Volksgruppen stehen unter dem Schutz des Landes, der Gemeinden und Ge-
meindeverbände.1 Die nationale dänische Minderheit, die Minderheit der deutschen Sinti und 
Roma und die friesische Volksgruppe haben Anspruch auf Schutz und Förderung. 

 
Artikel 5 a 

Schutz und Förderung pflegebedürftiger Menschen 

Das Land schützt die Rechte und Interessen pflegebedürftiger Menschen und fördert 
eine Versorgung, die allen Pflegebedürftigen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. 

 
Artikel 6 

Förderung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern 

Die Förderung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Män-
nern ist Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der ande-
ren Träger der öffentlichen Verwaltung. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass 
Frauen und Männer in kollegialen öffentlich-rechtlichen Beschluss- und Beratungsor-
ganen zu gleichen Anteilen vertreten sind. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Staatszielbestimmungen sind jeweils durch Fettdruck hervorgehoben. 
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Artikel 6 a 
Schutz von Kindern und Jugendlichen 

(1) Kinder und Jugendliche stehen unter dem besonderen Schutz des Landes, der Ge-
meinden und Gemeindeverbände sowie der anderen Träger der öffentlichen Verwal-
tung. 

(2) Bei der Schaffung und Erhaltung kindgerechter Lebensverhältnisse ist dem beson-
deren Schutz von Kindern und ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen Rechnung zu tra-
gen. 

(3) Kinder und Jugendliche sind Träger von Rechten. Sie haben ein Recht auf gewalt-
freie Erziehung, auf Bildung, auf soziale Sicherheit und auf die Förderung ihrer Ent-
wicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. 

Artikel 7 
Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens 

Die natürlichen Grundlagen des Lebens sowie die Tiere stehen unter dem besonderen 
Schutz des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der anderen Träger 
der öffentlichen Verwaltung. 

Artikel 9 
Schutz und Förderung der Kultur 

(1) Das Land schützt und fördert Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre. 

(2) Das Land schützt und fördert die Pflege der niederdeutschen Sprache. 

(3) Die Förderung der Kultur einschließlich des Sports, der Erwachsenenbildung, des 
Büchereiwesens und der Volkshochschulen ist Aufgabe des Landes, der Gemeinden 
und Gemeindeverbände. 

 




